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Luftbild

Geltungsbereich
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Gesamtgröße des 
Plangebietes: ca. 6,21 ha 
(62.101 m²)



Planzeichnung
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Änderung des Maßes der 
baulichen Nutzung

Änderung eines Mischgebietes in 
ein Allgemeines Wohngebiet

(gem. § 13 a BauGB: Bebauungsplan der 
Innenentwicklung)



Planzeichnung
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Änderung des Maßes der 
baulichen Nutzung

Änderung eines Mischgebietes in 
ein Allgemeines Wohngebiet

(gem. § 13 a BauGB: Bebauungsplan der 
Innenentwicklung)



Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

• Frühzeitige Beteiligung fand zwischen dem 24. Februar und 26. März 2021 statt

 Keine Stellungnahme von privater Seite

 17 Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange (TÖB)
 11 TÖB ohne Bedenken, Anregungen oder Hinweise
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Landesamt für Geoinformation
- Kampfmittelbeseitigungsdienst

Empfehlung einer Luftbildauswertung 

Wurde bereits beantragt 
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Haaren-Wasseracht

Südlich des Plangebietes grenzt der Wasserzug 7.02 
(Wasserzug in Petersfehn Süd)

Errichtungen von Anlagen jeder Art, Einfriedungen 
mit mehr als 1,2 m Höhe; Veränderungen der 
Geländeoberkante und Anpflanzungen mit weniger 
als 5,0 m Entfernung sind unzulässig.

 Der Geltungsbereich wird südlich erweitert, um 
den Wasserzug in der Planung darzustellen und die 
o.g. Regelungen mit aufzunehmen. 
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Landkreis Ammerland

- Die der Beurteilung der Lärmpegelbereiche zugrunde 
gelegten Verkehrszahlen sind nicht mehr aktuell und sollten 
nicht verwendet werden
 Ein neues Lärmschutzgutachten wurde bereits in Auftrag gegeben

- Überprüfung der Definition eines Doppelhauses 
wird nicht gefolgt

- Die Eingriffsregelung entfällt nur in Bebauungsplänen nach §
13 a BauGB, die eine Grundfläche von weniger als 20.000 m² 
umfassen. Demnach ist die vorliegende Planung um diese zu 
ergänzen
 Die Ergänzung wird vorgenommen; da es sich hierbei jedoch um 
ein vollständig beplantes und bebautes Siedlungsgebiet handelt, sind 
jedoch keine Kompensationsmaßnahmen notwendig

- Redaktionelle bzw. geringfügige Hinweise in der 
Planzeichnung und der Begründung (u.a. Änderung der 
Wortwahl; Angleichung Planzeichnung und Begründung; 
Ausschnitt der FNP-Berichtigung)

8



OOWV

Innerhalb des Plangebietes verlaufen 
Versorgungsleitungen des Unternehmens, die 
nicht überbaut werden dürfen und einen 
Sicherheitsabstand bedürfen.

Ein entsprechender Lageplan der Leitungen 
wurde angefordert und die Leitungen mitsamt 
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht für das 
Unternehmen in die Planung aufgenommen.
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Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

An das Plangebiet grenzt östlich ein 
Rohstoffsicherungsbiet regionaler Bedeutung für 
den Rohstoff  Ton

 Es wird eine Ergänzung der Begründung 
vorgenommen, ohne dass die Planungsinhalte 
berührt werden
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Entwurfsfassung
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